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Anitsbicitt der Gemeinden ElMenhor'st/lAchtenhaaen. Pc:
•

Stöbelow, Po-'chow, Kritzmow; Lamiirechtshag••••en, Zie.smen2:110>;"'''

Nr. 16/9. Jahrgang

Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachungen..
der Gemeinde Efmenhorst/Lichtenhagen

Der von der Gemeindevertretupg_:Elmenhorst/Lich-
tenhagen in der:Sitzung am 2203.2001 alsSatzung-

.über die 1. Anderung beschldssene Bebauungsplan
Nr. 3/III für das Wohn- und Miechgehiet „Bachweg‘.,,`.
nördlich.der Hauptstraße. in EliiienhOrst ,der Gernein;
de Elmenhorst/Lichtenhagen,ebestehend aus der
Planzeichnung *(Teil A) und dem.Tex( (Teil B), wurde
dem Landrat des Landkreises Bad Doberan angezeigt:

Eine Verletzung yon Rechtsvorschriften liegt:;gemäß Schrei-
ben vom .19.07.2001, Az: 11/1/2/01013051019*B3/III-1, Ä,
nicht vor, • :
Die Satzung über die 1. Änderung- des. Bebauungsplans
3/111 für das :Wohn- und Mischgebiet .„Bachwee, iordlich
der Hauptstraße in Elmenhoist!tritt mit 'dieser
chung in Kraft. :r!' >• ' .7

Jedermann kann den rechtskräftigen BehAKir.18sp1ari und: die
B.ee-ündungz;dazu .ab sofort .irrißauarnt):leirAmtes 'Wiz:n*6w
West, •Schti1weg1.a,18.98 Kritzmow, während derpffri g.
zeiteri einsehe und 'über den fniialtlAuskiinft
eiteelekupedei .in § 214 Abs liSatz'
•Ba4GE .beze4meten Verfahrens- und Formvorschriften' wird
unbeichtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Elmeri-
hAre:Pchtenhageri. geltend gernacht, worden ist. Mängel 'der
Abwägung' werden:tmbeachtlich; menn •sie nicht, innerhalb
yon sieben Jahren seit dieser Bekanntrnachungs.schriftlichsc-
genüber der' Gemeinde ElmenhcirStiLichtenhagengeltendge-
giacht•worden sind, Dabei ist der.Sachverhalt,.dendie'Veilet-
zung Oder den Mangel begründen soll, darzulegen (§ .215 Abs.
l'EauGB).
Auf die Vorschriften des § 39 und den § 44 Abs. 3 Satz.l.und
2- sowie, Abs., 4 iBauGB,über:-die.yfristgemäßige-Gelteridrnar
'ChungretWaiger E ChädigurigsansPrü,chairiEingriffjireine
bisher zulässige •Nutzung durch .diesen ',.Bebauungsplan' und

.über.das Erlöschen'vcn Entschädigungsansprüchen wird hin-
'gewiesen. gegen Verfahrens- und Formvorschriften, der

Kommunalverfassung für das • Land : Mecldenburg-Vorpom
mem.(KV.m,y). in der Fassung vom 13. Januar .1998::(GY.0)31;
M -V S. 29) e_ritlialte,n* oder. aufgrund 'der gomeurialverfAsee
erlassen. wpiden..:sind:;',.können nach Ablauf!-,eines'Jahres.se
'dieser BekanniMaebuWnicht mehr geltend. gemacht Werden
(§ Abs.' 57em:y).;Dis.e. Folge:.tritt,inicht,ein; typiiK,of
Verstoß innerhälgder.Jahresfrist.schriftlich iinter"13ezeichnung
der verletzten Vorschrift und deiTatsache, aus der sich der
Verstoß ergibt, gegenüber der% Gemeinde El m enherst/Lichidri-,
hagen geltend gemicht wird. Eine. Verletzung von Anzeige,
Genelmnigurtge; oder .Bekanntmachungsvorschriften kann.ab
weichend davon st gemacht werden
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